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Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Damen und Herren,

die breit diversifizierte Ausrichtung der EVN mit einem Schwer-
punkt auf regulierte und stabile Geschäftsfelder, hinter denen die 
Bereitstellung kritischer Infrastruktur steht, hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass der Konzern auch für das Geschäftsjahr 2019/20 
eine sehr solide Geschäftsentwicklung vorweisen kann – trotz der 
vielfältigen Herausforderungen, die die Covid-19-Pandemie ab 
März 2020 in allen Märkten der EVN auslöste. 

Der Aufsichtsrat hat die Umsetzung der Strategie mit dem Vor-
stand in regelmäßigen Abständen erörtert. Neben den Folgen von 
Covid-19 für die relevanten volks- und energiewirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sind die aktuellen klima- und umweltpolitischen 
Herausforderungen sowie die stark voranschreitende Digitalisie-
rung von zentraler Bedeutung für die EVN. Um die strategische 
Ausrichtung für die nächsten zehn Jahre festzulegen, hat der Auf-
sichtsrat mit dem Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr einen 
breiten Prozess eingeleitet, um die Geschäftstätigkeit nachhaltig 
und effizient an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen.

Erfüllung der Aufgaben
Der Aufsichtsrat hat die strategischen Schritte der EVN im Rahmen 
seiner Verantwortung und Befugnis aktiv begleitet und unterstützt. 
Er hat im Berichtszeitraum in fünf Plenarsitzungen sowie in neun 
Sitzungen seiner Ausschüsse die ihm nach Gesetz und Satzung ob-
liegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen. Durch die 
Berichte des Vorstands wurde der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah 
und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwick-
lung, einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements der 
Gesellschaft und wesentlicher Konzernunternehmen, informiert. 
Insbesondere auf Grundlage dieser Berichterstattung hat der Auf-
sichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands laufend überwacht 
und begleitend unterstützt. Die Kontrolle, die im Rahmen einer 
 offenen Diskussion zwischen Vorstand und Aufsichtsrat stattfand, 
hat zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben. Anregungen des 
Aufsichtsrats wurden vom Vorstand aufgegriffen.

Österreichischer Corporate Governance Kodex
Als börsenotiertes Unternehmen bekennt sich die EVN zur Einhal-
tung des Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK). 
Der ÖCGK in der Fassung Jänner 2020 wurde für die EVN mit 

1. März 2020 in Kraft gesetzt. In diesem Sinn werden alle Regeln,
die die Zusammenarbeit des Aufsichtsrats mit dem Vorstand sowie 
den Aufsichtsrat selbst betreffen, bis auf eine Abweichung, die im 
konsolidierten Corporate Governance-Bericht dargestellt ist, ein-
gehalten.

Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 
Die Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Wien, hat den konsolidier-
ten Corporate Governance-Bericht der EVN AG im Einklang mit 
 C-Regel 62 des ÖCGK und § 96 AktG evaluiert und hierüber an 
den Vorstand und an den Aufsichtsrat Bericht erstattet. Der Auf-
sichtsrat hat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2020 auf Basis 
des Berichts des Prüfungsausschusses vom 24. November 2020 
 gemäß § 96 AktG den konsolidierten Corporate Governance- 
Bericht gemäß der Stellungnahme des Austrian Financial Reporting 
and Auditing Committee geprüft; diese Prüfung hat zu keinen 
 Beanstandungen geführt.

Vergütungspolitik und -bericht
Am 16. Jänner 2020 beschloss die 91. ordentliche Hauptversamm-
lung der EVN AG die vom Aufsichtsrat gemäß § 78a und § 98a AktG 
aufgestellten Grundsätze für die Vergütung (Vergütungspolitik) für 
Vorstandsmitglieder sowie für Aufsichtsratsmitglieder der EVN AG. 
Weiters haben der Vorstand und der Aufsichtsrat einen Vergütungs-
bericht für das Geschäftsjahr 2019/20 nach § 78c AktG erstellt. 
 Dieser wird der 92. ordentlichen Hauptversammlung zur Abstim-
mung vorgelegt.

Jahresabschluss und Konzernabschluss
Die zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 
bis zum 30. September 2020 bestellte KPMG Austria GmbH Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, hat den 
nach den österreichischen Rechnungslegungsvorschriften erstellten 
Jahresabschluss der EVN AG zum 30. September 2020 sowie den 
Lagebericht des Vorstands geprüft. Sie hat über das Ergebnis der 
Prüfung schriftlich berichtet und den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den Prüfbericht des Abschlussprüfers erhalten 
und geprüft. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat dem 
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Aufsichtsrat gemäß § 92 AktG über das Ergebnis der Abschluss-
prüfung und dessen Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung 
sowie über die Zusatzberichterstattung des Abschlussprüfers 
 gemäß Art. 11 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (Abschluss-
prüfungsverordnung) berichtet.

Nach eingehender Prüfung und Erörterung im Prüfungsausschuss 
sowie im Aufsichtsrat billigte der Aufsichtsrat den vom Vorstand 
vorgelegten Jahresabschluss zum 30. September 2020 samt 
 Anhang, Lagebericht und konsolidiertem Corporate Governance-
Bericht sowie den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzge-
winns. Damit ist der Jahresabschluss zum 30. September 2020 
 gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt.

Der Konzernabschluss wurde nach den International Financial 
 Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, ebenfalls von der 
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft, Wien, geprüft und mit dem uneingeschränkten 
 Bestätigungsvermerk versehen. Der Prüfungsausschuss des Auf-
sichtsrats hat den Konzernabschluss samt Konzernlagebericht 
 geprüft und dem Aufsichtsrat darüber berichtet; dieser hat den 
Konzernabschluss samt Konzernlagebericht zustimmend zur 
 Kenntnis genommen.

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft, Wien, hat den eigenständigen konsolidierten 
nichtfinanziellen Bericht zum Konzernabschluss, den die EVN zur 
Erfüllung der Anforderungen des NaDiVeG zur Angabe nichtfinan-
zieller und die Diversität betreffender Informationen erstellt hat, 

einer sonstigen Prüfung mit begrenzter Sicherheit unterzogen. Die 
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft, Wien, hat über das Ergebnis schriftlich berichtet und 
einen Bericht über die unabhängige Prüfung der konsolidierten 
nichtfinanziellen Informationen vorgelegt.

Die im Lagebericht zum Jahresabschluss der EVN AG enthaltene 
nichtfinanzielle Erklärung wurde im Rahmen der Abschlussprüfung 
von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft, Wien, dahingehend gelesen, ob sie 
 angesichts des bei der Prüfung gewonnenen Verständnisses 
 wesentlich im Widerspruch zum Jahresabschluss steht oder sonst 
wesentlich falsch dargestellt erscheint. Über die Ergebnisse hat 
die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft, Wien, gemeinsam mit den Ergebnissen 
der Jahresabschlussprüfung der EVN AG schriftlich berichtet.

Abschließend dankt der Aufsichtsrat dem Vorstand und allen 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des EVN Konzerns für ihren 
 Einsatz und ihr Engagement im Geschäftsjahr 2019/20. Sie haben 
mit großem Einsatz und unter Wahrung aller erforderlichen Schutz-
maßnahmen das Funktionieren der von der EVN betriebenen 
 Infrastruktur sichergestellt und sich um die Anliegen aller Kunden 
gekümmert. Besonderer Dank gilt auch den Aktionärinnen und 
 Aktionären, den Kundinnen und Kunden sowie den Partnern der 
EVN für das entgegengebrachte Vertrauen.

Diesen Bericht an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat 
 einstimmig beschlossen.

Maria Enzersdorf, am 15. Dezember 2020

Für den Aufsichtsrat

Mag. Bettina Glatz-Kremsner
Präsidentin




